
An das 

Gemeindeamt Lochen am See 

Ringstraße 14 

5221 Lochen am See          Lochen am See, am  

 

Baubeginnanzeige 
 

gemäß § 40 Abs. 4, O.ö. Bauordnung 1994 idgF. 

 

 
Mit Bescheid vom___________, Zl._____________wurde dem Bauwerber 

 

__________________________________________________ 

 

wohnhaft in ____________________________ 

 

die Baubewilligung für das Bauvorhaben: 

 

_________________________________________________________ 

 

auf dem Grundstück Nr.________,EZ._______, KG.____________erteilt. 

 

Ich zeige der Gemeinde Lochen am See hiermit an, dass der  

Baubeginn mit___________festgesetzt wird. 

 

Wasserbezug während der Bauzeit erfolgt von: 

 

  Gemeindewasserleitung              Genossenschaft                Brunnen 

 

Der Bauwerber: Der Bauführer: 

 

 

 

_________________ ________________ 

 

 
Hinweis: 

Nach Fertigstellung der/des Fundamente(s) und/oder Fundamentplatte(n) ist für 

bewilligungspflichtige Neu- und Zubauten (ausgenommen Bauanzeige nach §25 OÖ 

Bauordnung) die Lage in Bezug auf die Grundstücks- oder Bauplatzgrenzen entsprechend 

der Bewilligung von der BauführerIn zu bestätigen. Die Bestätigung (Befund) ist 

unaufgefordert der Behörde vorzulegen. Ein Weiterbau ist erst nach Vorlage des Befundes 

zulässig. 
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